
 
 

An die Eltern  

der Klassen 9 

Offenburg, 19.10.2023 

Berufspraktikum (BOGY) 

 

Sehr geehrte Eltern,  
 

die Entscheidung für einen Ausbildungs- und den daran anschließenden Berufsweg ist im 

Leben eines Menschen von zentraler Bedeutung. Doch in Anbetracht der großen Berufs-

auswahl und des Wandels in der Arbeitswelt stellt diese Entscheidung oftmals eine Heraus-

forderung für junge Menschen dar. Daher begleiten die Schulen in Baden-Württemberg die 

Schülerinnen und Schüler im Rahmen der „beruflichen Orientierung“ auf diesem Weg (Bil-

dungsplan 2016). 
 

Ein wichtiger Bestandteil der „beruflichen Orientierung am Gymnasium“ (BOGY) ist das 

einwöchige Praktikum im Schuljahr 2023/2024 in der Jahrgangsstufe 9. In Klasse 10 wird 

das Sozialpraktikum folgen. Das BOGY-Praktikum findet für die 9. Klassen von Montag, 

den 22. bis Freitag, den 26. April 2024 statt. Innerhalb dieses Rahmens erkunden die 

Schülerinnen und Schüler für die Dauer einer Unterrichtswoche ein Berufsfeld ihrer Wahl. 

Das gewählte Berufsfeld sollte das Abitur und eine Berufsausbildung oder ein (duales) Stu-

dium voraussetzen. 
 

Die Vorbereitung im Rahmen der Methodentage Ende September bildeten den Auftakt für 

BOGY in Klasse 9. Dabei wurden die Schülerinnen und Schüler bei der Suche nach einem 

passenden Praktikumsplatz und bei der Bewerbung unterstützt. Im Anschluss sollen die 

Schülerinnen und Schüler ihren Praktikumsplatz selbst suchen und bestenfalls bis zu 

den Weihnachtsferien fündig werden. Falls dies trotz wiederholter Versuche nicht gelin-

gen sollte, können die WBS-Lehrkräfte oder Herr Leiser gerne unterstützen. 
 

Sobald Ihr Kind einen Praktikumsplatz gefunden hat, bestätigt der Arbeitsgeber dies durch 

Ausfüllen des entsprechenden Formulars, das die WBS-Lehrkräfte einsammeln. 
 

Das Berufspraktikum ist eine schulische Veranstaltung. Die Schülerinnen und Schüler ste-

hen daher während dieser Zeit unter dem Schutz der gesetzlichen Schülerunfallversiche-

rung. Sie benötigen aber zusätzlich eine Haftpflichtversicherung. Eventuell entstehende 

Fahrtkosten zu den Erkundungsstellen müssen von den Teilnehmern getragen werden. 
 

Wir bitten darum, die ausgefüllte Zustimmungserklärung bis zum 24.11.2023 an die 

WBS-Lehrkräfte zurückzugeben. Diese und alle weiteren Informationen zum BOGY-Prakti-

kum finden Sie auch auf unserer Homepage ( Praktische Orientierung  Berufsorientie-

rung) 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

C. Haist       U. Leiser 

Stv. Schulleiter      BOGY-Beauftragter 

 
 

 



 

FAQ – Häufig gestellte Fragen zur Praktikumswoche 

Wie wird mein Kind auf das BOGY-Praktikum vorbereitet? 

Im Fach „Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung“ (WBS) beschäftigen sich die Schülerinnen und Schü-

ler mit ihrer Berufswahl. Aus den Methodentagen kennen die Klassen bereits den Aufbau einer Bewerbung. 

Ein Referent der Arbeitsagentur Offenburg führte einen Workshop zur Berufsfindung durch. 

Wann soll mein Kind mit der Suche nach einem Praktikumsplatz beginnen? 

Die Schülerinnen und Schüler sollten sich derzeit mit der Suche nach einem passenden Praktikumsplatz 

beschäftigen und mehrere Bewerbungen abschicken. Ziel ist es, bis Weihnachten einen Praktikumsplatz zu 

finden. Da auch andere Schulen Praktika durchführen, lassen sich Überschneidungen oftmals nicht vermei-

den. Übrigens freuen sich unsere Bildungspartner1 über Bewerbungen in ihren Unternehmen. 

Wie viele Bewerbungen sollte mein Kind versenden? 

Es wird sehr empfohlen, mehrere Bewerbungen zu versenden. Das gewünschte Unternehmen hat im vor-

gegebenen Zeitraum eventuell schon alle Plätze vergeben. 

Muss sich mein Kind in der Region bewerben? 

Nein. Wir freuen uns, wenn beispielsweise unsere (bilingualen) Schülerinnen und Schüler ihr Praktikum in 

Frankreich absolvieren. Sie sind frei in der Wahl ihrer Erkundungsstelle, lediglich müssen die Fahrtkosten 

und gegebenenfalls Übernachtungskosten selbst getragen werden. 

Die gewünschte Praktikumsstelle meines Kindes bietet im vorgegebenen Zeitraum keine Plätze 

an. Kann das BOGY-Praktikum zu einem anderen Zeitpunkt absolviert werden? 

Da das BOGY-Praktikum eine zentrale schulische Veranstaltung ist, muss es in dem vorgegebenen Zeit-

raum durchgeführt werden. Die Schülerinnen und Schüler können gerne während der Ferien oder im Aus-

nahmefall während der Schulzeit ein zweites oder drittes Praktikum absolvieren. 

Braucht mein Kind einen zusätzlichen Versicherungsschutz? 

„Schülerinnen und Schüler, die [im schulischen Rahmen] eine Praxiserfahrung ableisten, stehen […] unter 

dem Schutz der gesetzlichen Schülerunfallversicherung […].“ Erleidet das Kind während des Prakti-

kums einen Unfall mit Gesundheitsschaden oder werden Brillen, Hörgeräte oder Prothesen beschädigt, 

übernimmt die Unfallkasse BW die (Behandlungs-) Kosten. 

Allerdings ist ein privater Haftpflichtschutz notwendig. „Verursachen Schülerinnen und Schüler während 

der Praxiserfahrung Schäden an Einrichtungen des Kooperationspartners beziehungsweise der Praktikums-

stelle, so tritt […] die freiwillige Schüler-Zusatzversicherung entsprechend ihren Versicherungsbedingun-

gen ein.“ (Verwaltungsvorschrift vom 03.08.2017) Für Schäden, die durch Schülerinnen und Schüler wäh-

rend eines Praktikums an der Praktikumsstelle verursacht werden, besteht demnach kein gesetzlicher Ver-

sicherungsschutz. Solche Haftpflichtrisiken müssen durch eine private Haftpflichtversicherung abgesichert 

werden. Wir als Schule kontrollieren nicht, ob eine Haftpflichtversicherung vorliegt oder ob die private 

Haftpflichtversicherung auch schulische Praktika umfasst. Das liegt in der Verantwortung der Eltern bzw. 

Erziehungsberechtigten. Die Praktikumsstelle kann hingegen in eigener Verantwortung den Nachweis über 

das Vorliegen einer privaten Haftpflichtversicherung fordern und bei Nichtvorliegen Schülerinnen und Schü-

ler zurückweisen. 

Wie wird das Praktikum dokumentiert? 

Während des Praktikums dokumentieren die Schülerinnen und Schüler ihre Erfahrungen auf einem Refle-

xionsbogen (im BOGY-Ordner), der anschließend im WBS-Unterricht aufgegriffen wird. 

Sie haben weitere Fragen? 

Wenden Sie sich gerne an die WBS-Lehrkräfte oder den BOGY-Beauftragten, Hrn. Leiser: 

ulrich.leiser@grimmelshausen-gymnasium.de  

 

 

 

 

                                                 
1 Hubert Burda Media (Offenburg), Anwaltskanzlei Epp & Kühl (Strasbourg), Anwaltskanzlei Hartmann & Kollegen (Offenburg), 

Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG (Lahr), Klassik Stiftung (Weimar), Klavierhaus Claudio Labianca (Offenburg) 

mailto:ulrich.leiser@grimmelshausen-gymnasium.de


 

Der „BOGY- Knigge“ 

Hinweise zum Verhalten bei der Berufserkundung 
 

1. Die schriftliche Bewerbung um einen Praktikumsplatz enthält: 

 ein Motivationsschreiben 

 einen (tabellarischen) Lebenslauf, optional mit Lichtbild 

 die dazugehörigen Anlagen (z.B. die Bestätigung einer ehrenamtlichen Tätigkeit) 

 das Begleitschreiben der Schule 

2. Hat sich eine Schülerin/ ein Schüler gleichzeitig um mehrere Stellen beworben, zieht sie/ er nach 

Zusage einer Stelle die anderen Bewerbungen zurück. 

3. Entsprechendes äußeres Erscheinungsbild: Je nach Erkundungsstelle sehr unterschiedlich: kor-

rekte, angemessene Kleidung, vor allem bei Banken oder anderen Stellen mit Kundenkontakt. 

4. Höflichkeit gegenüber dem Personal, sowie ggfs. den Kunden. 

5. Zu den zuvor vereinbarten Arbeitszeiten pünktlich erscheinen. 

6. Durch Krankheit bedingtes Fehlen ist sowohl bei der Erkundungsstelle als auch bei der Schulverwal-

tung (zur Weiterleitung an den betreuenden Lehrer) telefonisch vor Arbeitsbeginn anzumelden. 

7. Zuverlässigkeit und Rücksichtnahme. 

8. Vertrauliche Behandlung von Betriebsinterna: Auch im Reflexionsbogen über die Berufserkun-

dungswoche dürfen natürlich keine Daten und Informationen verwendet werden, die nicht für die Öf-

fentlichkeit bestimmt sind. 

9. Am Ende der Berufserkundung sollte sich der Praktikant angemessen bedanken.  

10. Bei auftauchenden Schwierigkeiten ist der BOGY-Beauftragte Herr Leiser zu informieren. 

 
 

 
 

Zustimmungserklärung zum Berufspraktikum 

 
Ich bin einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn __________________________ 

_______________ aus der Klasse _________ am BOGY-Praktikum vom 22.04. bis 

26.04.2024 teilnimmt. 

   Eine private Haftpflichtversicherung ist vorhanden. 

 

   Eine private Haftpflichtversicherung ist nicht vorhanden.* 

 

* Bitte beachten Sie den Passus „Versicherungsschutz“ in den FAQs. 

 

Im Krankheits- bzw. Verhinderungsfall während der Erkundungstage wird außer der 

Schule auch die Praktikumsstelle unverzüglich benachrichtigt. 

 

__________________________, den ___________________ 

 

__________________________________________________ 
     (Unterschrift eines Elternteils bzw. gesetzlichen Vertreters) 
 


